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Inkrafttreten:

..............................

Dekret

vom 14. September 2018

über einen Verpflichtungskredit zur Finanzierung 
der Erweiterung und des Umbaus des Interkantonalen 
Gymnasiums der Region Broye in Payerne, 
gemeinsam und zu gleichen Teilen mit dem Kanton Waadt

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates;

nach Einsicht in die Botschaft 2018-DICS-20 des Staatsrats vom 26. Juni 
2018;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Projekt zur Erweiterung und zum Umbau des Interkantonalen Gymnasi-
ums der Region Broye (GYB) in Payerne wird genehmigt.

Art. 2

Die Kosten dieser Arbeiten werden auf insgesamt 29 000 000 Franken ge-
schätzt.

Art. 3

Für den Anteil des Kantons Freiburg, der sich auf die Hälfte der Gesamtkosten 
für die Erweiterung und den Umbau des Interkantonalen Gymnasiums der Re-
gion Broye (GYB) in Payerne beläuft, wird bei der Finanzverwaltung ein Ver-
pflichtungskredit von 14 500 000 Franken eröffnet.
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Art. 4

Die erforderlichen Zahlungskredite werden unter der Kostenstelle ESSU-
3229/5040.000 «Bau von Gebäuden» in den Voranschlag des Amts für Unter-
richt der Sekundarstufe 2 aufgenommen und entsprechend dem Gesetz über 
den Finanzhaushalt des Staates verwendet.

Art. 5

Die Ausgaben gemäss Artikel 3 werden in der Staatsbilanz aktiviert und nach 
Artikel 27 des Gesetzes vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates abgeschrieben.

Art. 6
1 Die Schätzung der Baukosten beruht auf einem Stand von 131,4 Punkten des 
Schweizerischen Baupreisindex (SBI) für die Kategorie «Neubau Bürogebäu-
de – Genferseeregion» im Oktober 2017 (Basis Oktober 1998 = 100 Pkt.).
2 Die Kosten für diese Arbeiten werden erhöht oder herabgesetzt entsprechend:

a) der Entwicklung des oben erwähnten Baupreisindex zwischen der Ausar-
beitung des Kostenvoranschlags und der Einreichung der Offerte;

b) den offiziellen Preiserhöhungen oder -senkungen zwischen der Einrei-
chung der Offerte und der Ausführung der Arbeiten.

Art. 7
1 Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.
2 Es tritt mit der Promulgierung in Kraft.

Der Präsident: Die Generalsekretärin:

M. ITH M. HAYOZ


